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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 "Wohnbebauung 
Hagenow-Heide-Chaussee II" der Stadt Hagenow -
Abwägungsbeschluss über den erneuten Entwurf
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Datum
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Verantwortlich:
Wiese, Dirk
Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Status
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung) 17.10.2017 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung) 04.12.2017 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung) 14.12.2017 Öffentlich

Beschlussvorschlag:
1. Die während der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der erneuten Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zum 
erneuten Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnbebauung 
Hagenow-Heide-Chaussee II“ eingegangenen Stellungnahmen hat die Stadtvertretung 
der Stadt Hagenow unter Beachtung des Abwägungsgebotes mit folgendem Ergebnis, 
wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1) dargestellt, geprüft. 

Es ergeben sich somit:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen.

Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Hagenow zu 
Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, diejenigen die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

  
 



Problembeschreibung/Begründung:
Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow hat in ihrer Sitzung am 02.02.2017 den 
Aufstellungsbeschluss zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnbebauung 
Hagenow-Heide-Chaussee II“ gefasst. Der Bebauungsplan Nr. 42 wurde bisher als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Aba. 4 BauGB aufgestellt. 

Die Stadt Hagenow hat das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und nach § 4 Abs. 
2 BauGB durchgeführt. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 06.03.2017 bis zum 
07.04.2017 in der Stadtverwaltung der Stadt Hagenow, Fachbereich III Bauen und Umwelt, 
öffentlich aus.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit den Planunterlagen zum 
Entwurf beteiligt. Es wurden Stellungnahmen von der Öffentlichkeit, von den Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden abgegeben. Im Ergebnis der 
Abwägung wurden die Planunterlagen geändert und waren gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut 
öffentlich auszulegen.

Die erneute öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgte in der Zeit vom 17.07.2017 bis 
zum 18.08.2017 in der Stadtverwaltung der Stadt Hagenow, Fachbereich III Bauen und 
Umwelt. Im Rahmen des erneuten Beteiligungsverfahrens wurden von der Öffentlichkeit und 
von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und den Nachbargemeinden 
Stellungnahmen abgegeben.

Die Stadt Hagenow hat die nunmehr eingegangenen Stellungnahmen unter 
Berücksichtigung des Abwägungsgebotes nach § 1 Abs. 7 BauGB gesammelt, bewertet und 
gewichtet. Im Ergebnis ergeben sich:
- zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen,
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen und Anregungen.
Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden. Die Zusammenfassung und die 
Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage als 
Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die Stadtvertretung zu beraten und 
zu entscheiden. 

Maßgeblich sind die Belange der Verfahrenswahl zu überprüfen. Die Stadt Hagenow wird 
einen Verfahrenswechsel durchführen und das Planverfahren nach § 13b BauGB 
weiterführen.

Darüber hinaus sind die Belange der Einhaltung des Waldabstandes nach § 20 
Landeswaldgesetz und die Belange des Gewässerschutz nach § 38 Wasserhaushaltsgesetz 
in den Planunterlagen zu beachten. Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und 
Lebensverhältnisse war die vorhandene Schallimmissionsprognose zu überarbeiten. Die 
Ergebnisse haben Einfluss auf die Planunterlagen. Eine geordnete 
Niederschlagswasserbeseitigung ist im weiteren Verfahren darzustellen und zu sichern. Die 
Belange des Artenschutzes sind entsprechend den Erfordernissen der Behörde zu 
berücksichtigen.

Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen. 

 



Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen Ja x Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes Ja Nein
Mittel bereits geplant Ja Nein

Höhe der geplanten Mittel €
Mehrbedarf €
Gesamtkosten €

Deckungsvorschlag Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen: 

Anlagen:
Abwägungsergebnis 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. Die abgegebenen Stellungnahmen 

werden nachfolgend behandelt. 

 

A 

Zu 1. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde 

grundsätzlich keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Die Verkehrsbeschilderung erfolgt im Rahmen der nachfolgenden Straßenplanung im 

nachgelagerten Verfahren. 

 

Zu 3. 

Die Sichtdreiecke werden in der Planzeichnung dargestellt. 

 

Zu 4. 

Eine Geh- und Radwegeverbindung zum Veilchenweg wird vorgesehen. Den Belangen 

der Anwohner des Veilchenweges wird mit dem veränderten Erschließungskonzept 

Rechnung getragen. Eine Geh- und Radwegeverbindung steht dem nicht entgegen und 

dient einer Verbindung der Wohnstandorte und weiterführend mit der Innenstadt. 

 

Zu 5. 

Die Berücksichtigung der vorgenannten Punkte erfolgt gemäß Ergebnis des 

Abwägungsprozesses. Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Weitere 

abwägungsbeachtliche Belange wurden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

B 

Zu 1. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes Gesundheit keine 

Einwände gegen den Bebauungsplan bestehen. Abwägungsbeachtliche Belange werden 

nicht vorgetragen. 

 

C 

Zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine Anregungen und Bedenken zum 

Bebauungsplanentwurf durch den Fachdienst Regionalmanagement und Europa 

vorgetragen werden. 

 

D 

Zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 

 

E 

Zu 1. 

Die Planunterlagen werden um den Hinweis ergänzt. 

 

Zu 2. 

Die Planunterlagen werden um den Hinweis ergänzt. 

 

Zu 3. 

Der bereits vorhandene Hinweis wird entsprechend ergänzt. 

 

Zu 4. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass aus bauordnungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und 

Hinweis bestehen. Abwägungsbeachtliche Belange werden nicht vorgetragen. 

 

Zu 5. 

Die Stellungnahme vom 11.04.2017 wurde bereits in die Abwägung durch die 

Stadtvertretung der Stadt Hagenow am 28.06.2017 eingestellt. Die Hinweise wurden 

überwiegend zur Kenntnis genommen. Die Belange werden wie folgt ergänzt. 

Es erfolgt eine Verfahrensumstellung und das Verfahren wird nach § 13b BauGB 

nunmehr weitergeführt. Die Stadt geht davon aus, dass die Anwendung des zeitlich 

befristeten § 13b BauGB-Verfahren in diesem Fall gerechtfertigt ist, da die Fläche bereits 

im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist und somit von einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung ausgegangen wird. Die Anwendbarkeit des § 13b 

BauGB wird in der Begründung ergänzt. 

Die Verfahrensumstellung wird durch die Stadtvertretung beschlossen und mit dem 

nochmaligen Verfahrensschritt der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ortsüblich 

bekannt gemacht. Die Niederschlagswasserbeseitigung wird im Aufstellungsverfahren 

abschließend geregelt.  

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter zu 5. 

Es ist beabsichtigt, das Niederschlagswasser der öffentlichen Verkehrsflächen über eine 

Entwässerungsleitung in das Gewässer II. Ordnung einzuleiten. Das Oberflächenwasser 

auf den Baugrundstücken soll auf diesen versickern. Dazu wurde das Bodengutachten 

erstellt und überarbeitet bzw. durch eine Stellungnahme ergänzt, die der Gutachter erstellt 

hat. Sofern eine Versickerungsfähigkeit aufgrund des hohen Grundwasserstandes nicht 

gegeben ist, wäre auch für die Baugrundstücke eine entsprechende Regenentwässerung in 

die örtliche Vorflut angezeigt und vorzusehen. Die gesicherte 

Niederschlagswasserbeseitigung des Plangebietes ist vor Satzungsbeschluss abschließend 

zu regeln. Die erforderlichen Nachweise müssen vor Satzungsbeschluss erbracht werden. 

Die Lärmimmissionsprognose wird überarbeitet, die Festsetzungen werden im Text-Teil 

B getroffen und der Verweis auf die DIN-Vorschriften erfolgt entsprechend. Der 

Verfahrensvermerk wird ergänzt. Die Planzeichnung und die Planzeichenerklärung 

werden in Übereinstimmung gebracht. Die Stadt Hagenow wird die in der Stellungnahme 

vom 11.04.2017 vorgetragenen Belange beachten und die Planunterlagen überarbeiten. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis wird beachtet. Es wird der untere Höhenbezugspunkt festgesetzt. Dieser 

bildet dann die Grundlage für die Festsetzung der Sockelhöhe und die Festsetzung der 

oberen Höhenbezugspunkte. 

 

Zu 7. 

Für die Sicherstellung des Grundschutzes der Löschwasserbereitstellung ist die Stadt 

Hagenow verantwortlich. Der Nachweis der Löschwasserversorgung erfolgt in den 

Planunterlagen in Abstimmung mit den Stadtwerken Hagenow. Die Einhaltung der 

Vorschriften der LBauO M-V obliegt dem Bauherrn. Dies ist insbesondere im Rahmen 

der Genehmigungsfreistellung zu beachten.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Hagenow für das Gebiet „Wohngebiet Hagenow Heide-Chaussee II“ 

 5 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

F 

Zu 1. 

Das Straßenbauamt Schwerin wurde beteiligt. Eine Stellungnahme wurde abgegeben. 

 

Zu 2. 

Die Widmung der Erschließungsstraße erfolgt nach deren Fertigstellung. 

 

Zu 3. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände und Bedenken bestehen. 

Abwägungsbeachtliche Belange wurden nicht vorgetragen. 

 

G 

Zu 1. 

Die Stadt Hagenow hat die Anwendbarkeit des Verfahrens nach § 13a BauGB geprüft. 

Es erfolgt eine Verfahrensumstellung und das Verfahren wird nach § 13b BauGB 

nunmehr weitergeführt. Die Stadt geht davon aus, dass die Anwendung des zeitlich 

befristeten § 13b BauGB-Verfahren in diesem Fall gerechtfertigt ist, da die Fläche bereits 

im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist und somit von einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung ausgegangen wird. Die Anwendbarkeit des § 13b 

BauGB wird in der Begründung ergänzt. 

In Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB gilt für die Eingriffsregelung der § 13a 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB.  

 

Zu 2. 

Das gesetzlich geschützte Feldgehölz ist gemäß Stellungnahme des Forstamtes Radelübbe 

als Wald eingeordnet, so dass der gesetzliche Waldabstand von 30 m einzuhalten ist. Der 

Waldabstand wird in den Planunterlagen dargestellt und die Fläche wird als private 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gartenland dargestellt. Innerhalb der privaten 

Grünfläche kann das Errichten von Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO 

ausnahmsweise mit Zustimmung der unteren Forstbehörde zugelassen werden. Die Stadt 

Hagenow geht davon aus, dass dies dem Schutzzweck des geschützten Feldgehölzes nicht 

entgegensteht und somit ein Ausnahmeantrag als entbehrlich angesehen wird. 

 

Zu 3. 

Die Stellungnahme der UNB vom 10.04.2017 ist Bestandteil der Gesamtstellungnahme 

des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 11.04.2017 und wurde im Rahmen der 

Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung der Stadt Hagenow vom 28.06.2017 

berücksichtigt. Die Planunterlagen zum erneuten Entwurf wurden überarbeitet und 

ergänzt. 

 

Zu 4. 

Die durchgeführte Potentialabschätzung ist aus Sicht der Behörde nicht vollständig erfolgt 

und wird überarbeitet und in der Begründung ergänzt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die sich aus der Potentialabschätzung ergebenden Maßnahmen werden in den Text-Teil B 

als Maßnahmen festgesetzt. 

 

Zu 6. 

Die Begründung wird ergänzt. 

 

Zu 7. 

Der vorhandene Hinweis im Text-Teil B wird nicht weiter dargestellt. Die Maßnahmen 

zum Artenschutz werden im Teil B-Text neu getroffen. 

 

Zu 8. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände zu Abwasser; 

Bedingungen, Auflagen und Hinweis zu Gewässern I. und II. Ordnung und zum 

Grundwasser bestehen sowie Nachforderungen zum Bodenschutz bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage: Stellungnahme des Landkreises vom 11.04.2017 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 9. 

Die Stellungnahme zum Gewässer II. Ordnung vom 14.03.2017 ist Bestandteil der 

Gesamtstellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim vom 11.04.2017 und wurde 

im Rahmen der Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung vom 28.06.2017 

berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. Die Belange wurden in den Planunterlagen 

nur teilweise berücksichtigt. Die Planunterlagen sind zu ergänzen. Beidseitig des 

Gewässers II. Ordnung wird der Gewässerrandstreifen nachrichtlich in die Planunterlagen 

übernommen und durch Festsetzungen wird dessen Freihaltung sichergestellt. Die Seite 

des Gewässerrandstreifens, welche für die Pflege vorgesehen ist, wird als private 

Grünfläche festgesetzt. In den Kaufverträgen wird die Freihaltung und Befahrbarkeit 

zugunsten des Wasser- und Bodenverbandes zusätzlich gesichert. Es wird ein 

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept erarbeitet und mit der Behörde im weiteren 

Verfahren abgestimmt. Nach derzeitigem Verfahrensstand ist eine Einleitung des 

gesammelten Niederschlagswassers von den Verkehrsflächen an einer Einleitstelle in das 

Gewässer II. Ordnung beabsichtigt. Die Einleitmengen werden ermittelt und in Bezug auf 

die Aufnahmefähigkeit des Grabens geprüft. Das Oberflächenwasser auf den 

Baugrundstücken soll auf diesen versickern. Dazu wurde das Bodengutachten erstellt und 

überarbeitet bzw. durch eine Stellungnahme ergänzt, die der Gutachter erstellt hat. 

 

Zu 10. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass keine grundsätzlichen Einwände zu 

Grundwasser und Bodenschutz bestehen. 

 

Zu 11. 

Der Begründung wird der Geotechnische Bericht mit den Auswirkungen auf den Boden 

als Anlage beigefügt. 

 

Zu 12. 

Die Stadt Hagenow plant die Erschließung eines Wohnstandortes zur Arrondierung der 

vorhandenen Wohnbebauung und kann den hier vorgenommenen Bezug zu 

Gewerbegebieten nicht nachvollziehen. 

 

Zu 13. 

Die Auflagen werden bei Erfordernis in der Begründung ergänzt; ansonsten ergeben sich 

die Anforderungen an die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ohnehin. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage: Stellungnahme des Landkreises vom 11.04.2017 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 14. 

Die Planunterlagen werden um die Hinweise ergänzt. 

 

 

 

Zu 15. 

Die Antragsunterlagen sind bei der unteren Wasserbehörde durch den 

Grundstückseigentümer bei Erfordernis einzureichen. Das Antragsformular ist beim 

Landkreis Ludwigslust-Parchim erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 16. 

Die weiterführenden Rechtsgrundlagen nimmt die Stadt Hagenow zur Kenntnis. 

 

Zu 17. 

Die Stadt Hagenow stellt klar, dass die überplanten Flächen nicht als landwirtschaftliche 

Flächen ausgewiesen sind, sondern im Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche 

ausgewiesen ist. Die Fläche wird derzeit lediglich als Mähweide genutzt. Die 

Bestandsdarstellung wird ergänzt. 

 

 

Zu 18. 

Die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm ist auf einer Fläche, die bereits 

von 3 Seiten von Wohnbebauung umgeben ist und eine Arrondierung des Wohnstandortes 

darstellt aus Sicht der Stadt Hagenow gegeben. Konflikte durch vorhandene angrenzende 

Nutzungen drängen sich nicht auf. Sofern innerhalb des Plangebietes Vorhaben 

zugelassen werden sollen, die die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht 

gewährleisten, ist dies im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Die 

Begründung wird ergänzt. 

  

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Klarstellung. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 19. 

Die Immissionsprognose zum Verkehrslärm wird präzisiert und die erforderlichen 

Maßnahmen zum Schutz gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse werden in der 

Planzeichnung, im Teil B-Text und in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 20. 

Der Hinweis wird in den örtlichen Bauvorschriften zur Gestaltung der baulichen Anlagen 

ergänzt. 

 

Zu 21. 

Die Hinweise werden in den Planunterlagen berücksichtigt und sind durch den Bauherrn 

zu beachten und in den nachgelagerten Verfahren zu prüfen. 

 

Zu 22. 

Der Verweis auf die geltenden Gesetze wird zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung der 

gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich für den Einzelnen insbesondere auch in Bezug auf 

die Nachbarschaft von selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

Zu 1. 

Die Änderung der Wendeanlage erfolgt gemäß den Vorgaben des technischen Planers und 

ist im Verfahren abschließend mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb abzustimmen. 

 

Zu 2. 

Das darüber hinaus keine Einwände bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die landesplanerische Stellungnahme vom 28.03.2017 

weiter ihre Gültigkeit behält. 

 

Zu 3. 

Das Bewertungsergebnis wird in der Begründung ergänzt. 

 

 

Zu 4. 

Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der 

Beurteilungsgrundlagen ist nicht beabsichtigtes Ziel der Stadt Hagenow. 

 

Zu 5. 

Ein rechtskräftiges Planexemplar wird dem Amt übergeben. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Gemäß Stellungnahme vom 23.03.2017 zu dieser Planung ist diese Fläche nicht im 

Feldblockkataster erfasst und wird derzeit als Mähwiese genutzt. Die Fläche ist bereits an 

drei Seiten von Wohnbebauung umgeben und eine Arrondierung der Fläche zu einem 

zusammenhängenden Wohnstandort drängt sich hier auf. Mit einer Arrondierung des 

Wohnstandortes wird die Sicherung der Bedürfnisse der Wohnbevölkerung im Rahmen 

der Eigenvorsorge für die Stadt Hagenow getroffen. Die anhaltende Nachfrage nach 

Wohngrundstücken insbesondere für den individuellen Eigenheimbau besteht nach wie 

vor. Der geplante Standort für Wohnbebauung grenzt an vorhandene Wohngebiete an und 

es erfolgt eine Arrondierung dieser Wohngebiete. Die Fläche ist geeignet, die 

Anforderungen an eine nachhaltige Stadtentwicklung zu erfüllen. Die Begründung zur 

Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche wird ergänzt. 

 

Zu 2. 

Für das Planverfahren nach § 13a BauGB, nunmehr nach § 13b BauGB gelten Eingriffe, 

die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 

1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Somit 

werden Kompensationsmaßnahmen nicht erforderlich und die Inanspruchnahme von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgt nicht. 

 

Zu 3. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass weitere Bedenken und Anregungen nicht geäußert 

werden. 

 

Zu 4. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

Abwägungsbeachtliche Hinweise werden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 5. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Behörde nicht betroffen sind. Andere 

Naturschutzbehörden (UNB) wurden im Verfahren beteiligt. 

 

Zu 6. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken seitens der 

Behörde bestehen. 

 

 

Zu 7. 

Die zuständige Behörde wurde am Planaufstellungsverfahren beteiligt. Eine 

Stellungnahme wurde abgegeben. 

 

 

 

Zu 8. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 

Zu 9. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangeltungsbereich oder dessen 

immissionsschutzrelevanter Umgebung nunmehr keine Anlagen bekannt sind, die nach 

dem BImSchG genehmigt oder angezeigt wurden. Die Stadt geht jetzt davon aus, dass 

sich die zu beurteilende immissionsrelevante Umgebung gegenüber der Stellungnahme 

zum Entwurf geändert hat. 

 

Zu 10. 

Die Erstellung einer Lärmimmissionsprognose ist bereits erfolgt und wird in den 

Planunterlagen ergänzt. Die entsprechenden gutachterlich begründeten Maßnahmen 

werden in den Planunterlagen dargestellt. Grundlage ist das Gutachten des Ingenieurbüros 

für Umwelttechnik P. Hasse. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 11. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

Zu 12. 

Der Hinweis wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Hagenow für das Gebiet „Wohngebiet Hagenow Heide-Chaussee II“ 

 17 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass die Behörde – Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie – zu den Planunterlagen keine Stellungnahme abgibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Planunterlagen werden präzisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die weiterführenden Rechtsgrundlagen werden in der Begründung ergänzt. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 



Anlage 1 zum Beschluss 2017-________- Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Hagenow für das Gebiet „Wohngebiet Hagenow Heide-Chaussee II“ 

 19 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 

Grundlagennetze des Landes M-V im Änderungsbereich befinden. Das Merkblatt und 

weitergehende Informationen werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Die zuständige Vermessungs- und Katasterbehörde wurde im Planverfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 

keine Bedenken bestehen. Die sachlich und örtlich zuständigen Kommunalbehörden 

wurden im Verfahren beteiligt.  

 

zu 2. 

Der Hinweis, dass Munitionsfunde in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszuschließen 

sind, wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen ist Gegenstand des nachgelagerten 

Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahrens; die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen ergibt sich von selbst. Ein Hinweis erfolgt in der Begründung. 

 

zu 4. 

Der Hinweis erfolgt in den Planunterlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich keine Versorgungsanlagen der Hanse Werk 

GmbH im Planbereich befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 2. 

Andere Versorgungsträger wurden im Verfahren beteiligt. Stellungnahmen wurden 

abgegeben. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme der Stadtwerke vom 07.03.2017 wurde im Rahmen der 

Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung berücksichtigt. Die Abwägungsentscheidung 

wird ergänzt. Neben der nachrichtlichen Übernahme der Trinkwassertransportleitung 

erfolgt auch die nachrichtliche Übernahme und Darstellung der 

Mitteldruckgasversorgungsleitung, um sicherzustellen, dass auch hier eine Überbauung 

nicht erfolgt bzw. ggf. durch Festsetzung ausgeschlossen werden kann. Zusätzlich werden 

die Löschwasserentnahmestellen und deren Leistungsfähigkeit außerhalb des Plangebietes 

dargestellt, um so die Sicherung des Grundschutzes darzustellen und den Anforderungen 

der Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim – Brandschutz gerecht zu 

werden. Die Begründung wird um die Sicherung des Grundschutzes für die 

Löschwasserversorgung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes vom 07.03.2017 wurde im Rahmen der 

Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung vom 28.06.2017 berücksichtigt. Die 

Abwägungsentscheidung wird ergänzt. Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt wie 

dargestellt. Die Niederschlagswasserbeseitigung, hier von gering verschmutztem 

Niederschlagswasser von wenig befahrenden Verkehrsflächen, erfolgt über die Einleitung 

in die örtliche Vorflut-A-Graben. Die erforderlichen Nachweise sind bis zum 

Satzungsbeschluss zu erbringen. Das Oberflächenwasser auf den Baugrundstücken soll 

auf diesen versickern. Dazu wurde das Bodengutachten erstellt und überarbeitet bzw. 

durch eine Stellungnahme ergänzt, die der Gutachter erstellt hat. Sofern eine 

Versickerungsfähigkeit aufgrund des hohen Grundwasserstandes nicht gegeben ist, wäre 

auch für die Baugrundstücke eine entsprechende Regenentwässerung in die örtliche 

Vorflut angezeigt und vorzusehen. Die gesicherte Niederschlagswasserbeseitigung des 

Plangebietes ist vor Satzungsbeschluss abschließend zu regeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes vom 08.03.2017 wurde im Rahmen 

der Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung vom 28.06.2017 berücksichtigt. Die 

Abwägungsentscheidung wird ergänzt. Der Gewässerrandstreifen wird in der 

Planzeichnung dargestellt und über Festsetzungen als solcher gesichert. Eine 

Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wurde gutachterlich beurteilt. Die 

Versickerungsfähigkeit des Bodens an sich ist gegeben; aufgrund des hohen 

Grundwasserstandes bei rund 0,8 m unter Geländeoberkante (GOK) steht ein relativ 

geringer Porenraum zur Versickerung zur Verfügung. Gering verschmutztes 

Niederschlagswasser von wenig befahrenen Verkehrsflächen soll in die vorhandene 

örtliche Vorflut-A-Graben eingeleitet werden. Dies soll über einen zentralen Kanal mit 

einer Einleitstelle erfolgen. Die Leistungsfähigkeitsberechnung hat zu erfolgen. Eine 

abschließende Klärung der Niederschlagswasserbeseitigung ist vor Satzungsbeschluss mit 

einer in Aussichtstellung der Einleitgenehmigung erforderlich. 

Das Oberflächenwasser auf den Baugrundstücken soll auf diesen versickern. Dazu wurde 

das Bodengutachten erstellt und überarbeitet bzw. durch eine Stellungnahme ergänzt, die 

der Gutachter erstellt hat. Sofern eine Versickerungsfähigkeit aufgrund des hohen 

Grundwasserstandes nicht gegeben ist, wäre auch für die Baugrundstücke eine 

entsprechende Regenentwässerung in die örtliche Vorflut angezeigt und vorzusehen. Die 

gesicherte Niederschlagswasserbeseitigung des Plangebietes ist vor Satzungsbeschluss 

abschließend zu regeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass in verkehrlicher, straßenbaulicher und 

straßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken bestehen. Die dafür erforderlichen Auflagen 

werden nachfolgend behandelt. 

 

Zu 2. 

Die Begründung wird ergänzt, dass die vorhandene Straße L 04 im Bestand vorhanden ist 

und die Wohnbebauung, wie die bereits vorhandene Wohnbebauung entlang der L 04 

errichtet werden soll. Es ergeben sich gegenüber der Straßenbauverwaltung keine 

Lärmschutzforderungen gegenüber Verkehrslärm aus dieser Planung. 

 

Zu 3. 

Die Immissionsprognose wurde überarbeitet und korrigiert. Die sich ergebenen 

Lärmschutzmaßnahmen werden bewertet und die notwendigen Festsetzungen zur 

Sicherung gesunder Wohn- und Lebensverhältnisse werden in den Planunterlagen 

dargestellt. 

 

Zu 4. 

Die Anbindung des Plangebietes ist im weiteren Planverfahren abzustimmen, so dass eine 

in Aussichtstellung der verkehrlichen Anbindung des Plangebietes an die Landesstraße 

erfolgen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme der Landgesellschaft M-V mbH vom 20.03.2017 wurde im Rahmen 

der Abwägungsentscheidung der Stadtvertretung vom 28.06.2017 geprüft. Es wurden 

keine Bedenken gegen die Planung vorgetragen. Die Stadt Hagenow hat sich aufgrund der 

ihr bekannten ALK- und ALB-Daten davon überzeugt, dass sich im Plangeltungsbereich 

keine landeseigenen Flurstücke befinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Abstimmungen können im Rahmen der Erschließungsplanung bei Bedarf durch den 

Vorhabenträger geführt werden. Die Begründung wird um die Anfragemöglichkeit 

ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen des Versorgers berührt werden und 

keine Einwände bestehen. 

 

zu 3. 

Eine Veränderung des Plangeltungsbereiches ist in diesem Verfahren nicht Ziel der Stadt. 

Eine Neubeteiligung bei Änderung des Geltungsbereiches ist ohnehin erforderlich.  

 

zu 4. 

Ein zusätzlicher Hinweis einer erneuten Anfrage vor Durchführung von Baumaßnahmen 

erfolgt im Rahmen der Erschließungsplanung. 

 

zu 5. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme nur für den 

Plangeltungsbereich und für Anlagen der vorgenannten Unternehmen gelten. Andere 

Versorgungsträger wurden im Verfahren beteiligt.  

 

zu 6. 

Die Interessenvertretung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet keine Anlagen des Versorgers 

befinden oder in nächster Zeit geplant sind. Abwägungserhebliche Belange werden nicht 

vorgebracht. 

 

Zu 2. 

Die Stadt nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Hagenow nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Stadt Wittenburg keine 

Einwände bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zulässigkeit von Gartengerätehäusern und Gartenpavillons kann nur mit 

Einschränkungen, die auf anderen gesetzlichen Regelungen basieren, festgesetzt werden. 

Gartengerätehäuser und Gartenpavillons sind Nebengebäude im Sinne von § 14 Abs. 1 

BauNVO und es wird empfohlen, hierfür den Oberbegriff zu wählen, da somit z.B. auch 

Gewächshäuer inbegriffen sind. Innerhalb des gesetzlichen Waldabstandes gemäß § 30 

Landeswaldgesetz i.V.m. der Waldabstandsverordnung können Nebengebäude zugelassen 

werden, sofern sie nicht dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen; sie bedürfen 

jedoch grundsätzlich einer forstrechtlichen Genehmigung. Innerhalb des 

Gewässerrandstreifens gemäß § 38 Wasserhaushaltsgesetz sind bauliche Anlagen und 

Anpflanzungen unzulässig. Eine ausnahmsweise Zulässigkeit im Baugebiet WA 3 wäre 

mit dem Wasser- und Bodenverband im Einzelfall zu prüfen. Es wird eine Festsetzung 

unter Beachtung der gesetzlichen Grundlagen getroffen. 

 

Zu 2. 

Glänzende und reflektierende Dachdeckungsmaterialien können sich innerhalb des 

Baugebietes und in Bezug auf die anderen Baugebiete störend auf das Ortsbild auswirken. 

In Ortsrandlagen wie hier zutreffend könne sie sich zusätzlich störend auf das 

Landschaftsbild auswirken. Somit bleibt der Ausschluss für das gesamte Plangebiet und 

nicht nur für das Baugebiet WA1 bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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Zu 3. 

Die Passage wird gestrichen. 

 

Zu 4. 

Eine Regelung zu den Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin hat die 

Anforderungen der Sichtfelder auch auf wenig befahrenen Straßen zu berücksichtigen, so 

dass entlang der öffentlichen Verkehrsflächen eine Zaunhöhe von 1,20 m und eine 

Heckenhöhe von 1,50 m festgesetzt wird. Entsprechend den heutigen Anforderungen ist 

aus Sicht der Verkehrsbehörde die Höhe der Einfriedungen auf 0,8 m zu reduzieren. 

Aufgrund der gering befahrenen Verkehrsfläche wird davon zunächst abgewichen. Das 

Zurückbleiben von Heckenpflanzungen von mindestens 1,0 m von der Grundstücksgrenze 

wird in der Begründung berücksichtigt. 

 

Zu 5. 

Es werden mindestens 5 öffentliche Parkplätze im Plangebiet als öffentlicher Parkplatz 

geschaffen. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit, im Rahmen der 

Erschließungsplanung innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen weitere Parkplätze auf 

dann gekennzeichneten Flächen vorzusehen. 

 

Zu 6. 

Die Materialwahl der Planstraße erfolgt im Rahmen der technischen Planung. Ein 

Hinweis kann bereits in der Begründung erfolgen. 

 

Zu 7. 

Die örtliche Bauvorschrift zur Unzulässigkeit von Werbeanlagen wird getroffen. 

 

Zu 8. 

Das Oberflächenwasser der Erschließungsanlagen sollen mittels einer 

Regenentwässerungsleitung in den vorhandenen Graben eingeleitet werden. Hierzu bedarf 

es bis zum Satzungsbeschluss der in Aussichtstellung der Einleitung in die örtliche 

Vorflut von der unteren Wasserbehörde. Die entsprechenden hydraulischen Berechnungen 

und technischen Abstimmungen sind zu führen. 

Das Oberflächenwasser auf den Baugrundstücken soll auf diesen versickern. Dazu wurde 

das Bodengutachten erstellt und überarbeitet bzw. durch eine Stellungnahme ergänzt, die 

der Gutachter erstellt hat. Sofern eine Versickerungsfähigkeit aufgrund des hohen 

Grundwasserstandes nicht gegeben ist, wäre auch für die Baugrundstücke eine 

entsprechende Regenentwässerung in die örtliche Vorflut angezeigt und vorzusehen. Die 

gesicherte Niederschlagswasserbeseitigung des Plangebietes ist vor Satzungsbeschluss 

abschließend zu regeln.  

 

Zu 9. 

Die Regelung zu den Vorgärten wird in den örtlichen Bauvorschriften berücksichtigt.  

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Zu 10. 

Die GRZ wird auf das zulässige Maß für ein allgemeines Wohngebiet (0,4) festgesetzt. 

Zusätzlich wird die zulässige Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 

BauNVO berücksichtigt. 

 

Zu 11. 

Eine Regelung zur Bauzeitenbindung kann nicht über den Bebauungsplan erfolgen. Hier 

fehlt es an der erforderlichen Rechtsgrundlage im BauGB. Es besteht jedoch die 

Möglichkeit, derartige Regelungen in den Kaufverträgen zu verankern. Ein Hinweis 

erfolgt in der Begründung. 

 

Zu 12. 

Eine Verrohrung des Grabens ist gemäß Stellungnahme des Wasserverbandes und der 

unteren Wasserbehörde nicht derzeitiges Ziel und wäre in einem separaten Verfahren zu 

regeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 


	Vorlage
	Anlage  1 d2017-10-04AbwB42Hagenow_1

